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2.1 Das  Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die maximal zulässige 
Grundflächenzahl (GRZ) und die die maximal zulässige Geschossflächenzahl 
(GFZ) laut Planeintrag sowie über die Festsetzung der Baugrenzen. 

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2006
(BGBl. I S. 3316)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt ge-
ändert am 22.04.1993 (BGBl. I S. 466)

Planzeichenverordnung (PlanzV) i. d. F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58, BGBl. III 
213-1-6)

Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg i. d. F. 08.08.1995 (GBl. S. 617), zuletzt geändert 
durch Gesetze vom 14.12.2004 (GBl. S. 884, 895)

Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg i. d. F. vom 14.02.2006 (GBl. S. 20)
m. W. vom 18.02.2006

Mit In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle bisherigen Festsetzungen außer 
Kraft. In Ergänzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt:

B. PLANUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN
§ 9 BauGB und §§ 1-23 BauNVO

A. RECHTSGRUNDLAGEN

TEXTLICHE   FESTSETZUNGEN   MIT   PLANZEICHENERKLÄRUNG 

3.1 Die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen ergeben sich 
gem. § 23 (1) BauNVO durch die Baugrenzen (siehe Lageplan).

3.2 Im WA 2.1 und im WA 3.2 (siehe Lageplan) ist abweichende Bauweise 
festgesetzt.

1.1 Das Gebiet ist als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO 
festgesetzt. Die in § 4 (3) BauNVO genannten Ausnahmen sind nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes.

3. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
§ 9 (1) 1 BauGB

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 (1) 1 BauGB i. V. m. § 16 (2) BauNVO

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 (1) 1 BauGB

WA
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5.1 Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen oder in den dafür gesondert ausgewiesenen 
Flächen und dort bis zu einer Höhe von maximal 3,00 m zulässig 
(siehe auch Ziff. C. 1.2.1)

5.2 Stellplätze und deren Zufahrten sind, soweit sie mit wasserdurchlässigen 
Belägen befestigt sind, auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig.

Im WA 2.1 sind zu den nördlichen Grundstücksgrenzen reduzierte 
Abstandsflächen bis zu 1,00 m Tiefe zulässig. Im WA 3.2 sind innerhalb der 
bebaubaren Grundstücksflächen Grenzbebauungen im Rahmen der 
festgesetzten Wandhöhen zulässig.

3.3 Die Stellung der baulichen Anlagen ergibt sich durch parallele Anordnung des 
Hauptbaukörpers zu einer der Baugrenzen gemäß Eintragung im Lageplan.

4.1 Nebenanlagen, außer Garagen und Carports, im Sinne des § 14 BauNVO müssen 
einen Mindestabstand von 1,00 m zur Grundstücksgrenze einhalten. Die Größe von 
Nebenanlagen darf eine Grundfläche von 16 qm und eine Höhe von maximal 
3,00 m nicht überschreiten. Im WA 3.2 sind Nebenanlagen nicht zulässig.

4.2 Nebenanlagen für öffentliche Versorgungseinrichtungen sind gem. § 14 (2) 
BauNVO i.V.m. § 9 (1) 13 auch ohne Grenzabstand auf den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig.

4.3 Garagen, Carports und sonstige Nebenanlagen sind im Waldabstandsbereich in 
den Gebieten WA 5 und WA 6 nicht zulässig. 

4. FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN
§ 9 (1) 4 BauGB

5.  GARAGEN UND STELLPLÄTZE
§ 9 (1) 4 BauGB

6.  ANZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN
§ 9 (1) 6 BauGB

6.1 In allen Baugebieten, außer im WA 4.1, WA 5 und WA 6, sind je Gebäude 
maximal zwei Wohneinheiten zulässig.

7.1 Öffentliche Verkehrsfläche
Hinweis: Die dargestellte Aufteilung der Verkehrsfläche ist unverbindlich.

7.2 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (verkehrsberuhigter Bereich).
Hinweis: Die dargestellte Aufteilung der Verkehrsfläche ist unverbindlich. 

7.1 Öffentliche Verkehrsfläche (mit Gehweg)
Hinweis: Die dargestellte Aufteilung der Verkehrsfläche (Straßenfläche/ Gehweg)
ist unverbindlich.

7.2 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (verkehrsberuhigter Bereich).
Hinweis: Die dargestellte Aufteilung der Verkehrsfläche ist unverbindlich. 

Ga/Ca

7. VERKEHRSFLÄCHEN
§ 9 (1) 11 und 26 BauGB

WA 4.3, WA 5 und WA 6, sind je Gebäude


